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Bekanntmachung
»<S Reichskanzler- , detr. die Beschäftigung
von Gebülsen u . Lehrlingen in Gast»« . in
Schankwirthschaften vom 83. Januar 1S02.

Auf Grund deS 8 120 «, Abs . 8 , der Gewerbe¬
ordnung hat der BrmdeSrath nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Gehiilfen
und Lchrlinaen in Gast - und in Schankwirth-
schaften erlassen.

I.

1 . In Gast - » ud in Schankwirthschaften ist
iedem Gebülsen und Lehrling über sechs,ebn Iabrc
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Rube¬
ren von mindestens acht Stünden »» gewähren.
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in dievorher-
«edende, das Ende der siebenten Ruhezeit in die
aachfotgende Woche falle » .

Für Gehülftn und Lehrlinge unter sechszehn
Jahren muß die Rubevauir mindestens neun Stunden
betraaen . Durch Polizciverardunngen der zum
Erlaffe solcher Verordnungen berechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch sür Gehülsen und
Ledrlingeüber ftchszebn Jahre voroeschrieben werden.

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt , in
Aade- und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Kebülfen und Lebrlinge über sechszehn Jahre in
Äastwirthschaften während der Saison , jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten , dir aus ffeben
Stunden herabzusetzen . Neben dieser Ruhezeit
muffen täglich , abaeicben von den Mahlzeiten,
Ruhepausen in der Gesammtdauer von mindestens
jwri Stunden gewährt werden.

2 . Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
ioelcher auch die Arbeitsbereitschaft und die Ruhe-
Wuscn umfaßt , darf in den Fällen der Ziffer 1
Abs. 1 höchsten « sechzehn Stunden , in den Fällen
der Ziffer 1 Abs . 2 höchstens fünfzehn Stunden
ra» m den Fällen der Ziffer 1 Abs . 3 höchstens
stebzclm Stunden betragen.

, 3 . Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zentmeten Zeiträume ist für den Betrieb bi « zu
iechiüMnal im Jabre znläiffg . Dabei kommt jederFall
m Anrechnung , wo mich nur für einen Gebülsen
oder Lehrling diese Verlängerung stattqesnnden hat.

Auch in diesen Fällen muß >ür die Woche eine
Unterbrechung durch siebe» Ruhezeiten von der
»orZrschrirb -nen Dauer (Ziffer 1 ) stattfinden.

,4 . An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
Mvädrenden ununterbrochenen Ruhezeiten ist den
«Musen und Lehrlingen mindestens in iedcr dritten
Aiochk einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von
mmdesfens vierundzwanzig Stunden zu acwäbren.

In Gemeinden , welche nach der jeweilig letzten
stoi' szahluna mebr als zwnnziataufend Einwohner
Mwrn, ist diese Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.
, In denjenigen Wochen , in welchen hiernach
vir viernndzwanzigstnNdige Ruhezeit nicht gewährt

werden braucht , ist außer der ununterbrochenen
Rubezeit von der vorgeschriebeucn Dauer ( Ziffer 1)
“raMii ’n ? einmal eine weitere ununterbrochene
Kuhrzrit von mindesten « 6 Stunden an gewähren,
l̂ che in der Zeit zwischen 8 Uhr Morgcus und
Mm Uhr Abend « liegen muß.
^b . Die Arbeitgeber sind verpflichtet , ein Ver-

^Emiß cmznlegen . welche« die Namen der einzelnen
jwrailfat und Lehrlinge enthalten muß . In das
gWgjtfmife ist für jeden einzelnen Gebülsen und
üMckrng einzutragen , wann und für welche Dauer
Mit Ruhezeit gemäß Ziffer 4 gewährt worden ist.

Arbeitaeber , welche von den Bestimmungen der
6mer 3 Gebrauch machen , sind verpflichtet , es»
lvnteres Verzeichniß anznlegen . s» welches einzn-
lwgen ist , wann Ueberarbeit im Betriebe während
st« Kalendersahres stattgefnnden bat.
. Die nach Abs . 1 , 2 zu machenden Eintragunaen
^ben svätesten « am ersten Tage »ach Ablauf jeder
llroche für die verflossene Woche zu erfolgen.
. « Die Verzeichnisse sind ans Erfordern den zn-
üandigen Behörden u «d Beamten zur Einsicht
^iUlegeu.

ß.  Gebülsen und Lehrling « unter 16 Jahren
llrsen in der Zeit von 10 Uhr AbeudS b!« 6 Ubr

Mrgeu « nicht beschäftigt werden . Außerdem
örsm Gehiilfen und Lehrling « weibliche « Geschlecht«

Dicken 18 und 18 Jahren , welche nicht zur
naWlie de« Arbeitgebers gehören , während dieser
Äit nicht zur Bedienung der Gäste verwendet werden.

II.

7 . Al « Gehilfen und Lehrling « im Sinne dieser
nestimmungen gelten solche Personen männlichen
b «» weiblichen Geschlecht » , welch « im Betriebe der

und der Schankwirthschaften al » Oberkellner.
, super oder KeNnerlchrlinge , al « Köck « oder Kock-
Wnge , gm Büffet oder mit dem Fertigmachen

Gneisen beschästiot werden , Sinsgniommen
'!? jedoch Personen , welche hguptsächlich in einem

^s der Gast - oder der Schankwistbschaft ver-
svidenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb-

Mp Betriebe beschäftigt werden , sofern ihre
!Mche Arbeitszeit in diesem Betrieb andirweiten
Mtrechtlichen Vorschriste « unterliegt,

HI.

, 8 , Dl » vorstehenden Bestimmungen treten am
l- Avril ist « S in Kraft.
, . Jßi « zum 81 . Dezember 1902 ist Ueberarbeit
wfftt 8 ) Höchstens flinfnndvierzigmal zulässtg,
z, I »N dem in Ziffer 6 , Sah 2 , enthaltenen

‘ sie find diejenige » Personen ausgenommen,
e btt der Verkündung dieser Bestimmungen

sierinnen find . *
Berlin. den 88. Januar 1908.

mer Stellvertreter der Reichskanzler ? l
«rar von « aiatzslvtfy.

Bekanntmachung.
Von beachtenswertber Seite ist darauf hin

gewiesen worden , daß die auf den Straßen pp.
ftilgehaltenen Mineralwässer , wie Selters - , Soda-
Wasser u . A . m., an die Abnehmer oft eiskalt
verabfolgt werden und daß der Genuß so kalten
Wasser » , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdniiungrstörungeii von längerer Dauer nach
sich ziehe , in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neignna zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlaffmig der Herrn Ministers der
geistlichen , Unterrichts - und Medicinal -Angeleqen-
kieiten werden die Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank angeiviesen , das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwasser-
Temperatur entsprechenden Wärmegrad von 10 Grad
Celsius abzugeben.

Im Anschluß bieran nebme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
überhaupt , insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen.

Wiesbaden , den 1. Juli 1902.
Der Polizei -Präsident.  In Dertr . : Falcke.

Auszug
aus der Polizei -Berordnuna , betreffend dar Melde-

wefeu vom 17 . Februar 1900.

8 6. Durchreisende Fremde.
Durchreisende Fremde (Badegäste , Reisende rc.) ,

welche in Brivatbänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wobnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den WobnungSgeber bei dem Bürcau des
Polizeireviers an - de zw, abeumelden.

Gast - und Herveroswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
geganseven Tages oder während der Nacht an-
oekommengn be»w . obgereisten Fremden bei dem
Büreou de« Polizei -Reviers an - bezw . abznmelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Bor - und Zuname . Stand oder Gewerbe , GeburtS-
uud Wokmort und Nationalität der Fremden.

Die Gast - und Herbergswlrllie siird verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zn halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintroanna vorznlrgen nnd ans die richtige
und vollständigeÄuslüllima der Rubriken zn achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kermtniß gebracht . *

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
Der Polftei -PrSsttzent . J» . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmackmna,
betreffend das Verbot deS FubrverkebrS
auf dem Platze zwischen der Gvongelitchen
Hauplkirche und dem Marktkever . sowie
zwischen diesem und dem Ratbbazzse befind¬
lichen Fabrfiraße während der Marktzett.

Ans Grund des ff 73 der Pplirei -Berordnirna
vom 13 . Sevtember 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Da » Beft streu des für den 9enßgänger-
rerkebr bestimntten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hauvtkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist e? Untersaat , beivaunte oder nn-
besponnte Fuhrwerke aut diesem Platze an iz» stellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marft,wecken dienen bezw . nicht zur
An - oder Abfuhr von Marktgeaenständen bestimmt
sind , aus der Fahrstraße zwischen dem Ratbban«
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag » und 2 Uhr Nach-
mittaas , »ntersaat.

Ziiwiderbandliinaen gegen diese Anordnungen
werden mit der im ff 78 der obengenannten Ver¬
ordnung nngedrobten Straft geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Känialichc Polizei -Prästdent.

_ K . Prinz von Ratibor.

Bekanntmackmna.
Intereffenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf bingewiefen , daß sie bezüglich der Aufstellung
und Verwendung von Bcethlengasapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige SH»«»
fübnma und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen . *
Der  Bolizei -Prästdent . ft . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der ffff 5 und 6 der Allerbächsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den nenerworbenen Landes-
theilrn , sowie der 88 143 und 144 de» Gesetzes
über die allgemeine Landcsverwaltung vom
90 . Juli 1883 wird mit Zustimmung de« Gemeinde-
Dorstaude « für den Polizei -Bezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei -Verordnung erlassen.

8 1.
ES darf keine Leiche vor Beibringung einer

von einem approbiricn Arzte ausgestellten TodcS-
Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berückfichtigung
der nachsolgenden AiiSfÜhruiigs -Bestinimungen nach
dem nachstehenden Forniular aurzufcrtigen.

8 2.
Der Arzt darf die Todes -Bescheinigung nur

auf Grund einer vorhergegangenen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau ausstellen.

Ergsebt sich bei dieser , daß der Tod unter
Umständen erfolgt ist, die ans eine Einwirkung der
Verstorbenen selbst oder eine » Anderen oder aus
eine gewaltsame Todcs -Ursache schließe » lassen , dann
ist Arzt , fall « amtliche Ermittelungen nicht
bereit» im Gange find, verpflichtet, hiekvon der

Polizci -Direction unverzüglich Mittheilung zu
machen.

8 3.
Die TodeS -Bescheinigung muß dem Standes¬

amte von Demjenigen vorgelcgt werden , welcher
nach 8 57 des Reichs -Gesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes pp . vom 6. Februar 1875
den Sterbefall anzuzeigen hat , ohne daß dadurch
eine Ueberschreitiing der durch dieses Gesetz vor-
geschriebcnen Anzeigefrist eintreten darf.

8 t.

Ucbertretungen dieser Polizei - Verordnung
werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder ver-
hältnißmäßiger Haft bestraft.

8 6.

Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober
d . I . in Kraft.

Wiesbaden » den 4 . September 1901.
Der Polizei -Prästdent . ft . Prinz v . Ratibor

AnSführungSbestimmnnge « zu vorstehen
der Polizei -Verordnung.

1 . In der Regel hat der Arzt , der den Ver¬
storbene » in seiner letzten Krankheit behandelt bat
oder , wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher-
gegangen ist, der Arzt , den die Angebörigen
bestimmen — bei städtischen Armen der Stadtarzt
des betr . Bezirks — die Todes -Bescheinigung aus-
zustellen.

2. Weigert sich der behandelnde Arrt , die
Leichenbesichtigung vorzunebmen , so ist der König !.
Kreisarzt darum zu ersuchen . Diesem hat der
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache
anzugeben.

8. Al » Todesursache ist nicht die Art de»
Sterbens (Herzscblaa , Lungenlabmung u . A .s oder
die letzte Beranlassnna (Operation , Bauchfellen^
zündunq — nach Durchbruch eines Tyvbu»
Geschwürs — Lungenentzündung — bei Masern
— rc.), sondern die ursprüngliche Krankbeit . (Dorm-
krebs , Typbus , Malern u . f. w .) anzugeben . Falls
der behandelnde Arzt die Todesursache diskret
anzngeben wünscht , siebt es ihm frei , statt des
Namens der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Virchow 'S „ System derTodesursachen "znverzeichnen.

4 . Zu den Umständen , die gemäß 8 2 , Abs . 2.
der Ponzei -Verordiiung eine unverzügliche Anzeiae
an die Polizei -Bebörde erfordern , gehören ins¬
besondere folgende Fälle:

a.  wahrgenommene Zeichen einer - verübten
äußeren Kewaltthatigkeit,

b . offenknndioe Vergiftung oder Verdacht
einer Vergiftung . namentlich wenn Jemand
nach dem Genuffe einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

0. wenn Jemand unter der Behandlung
eine « nicht avprobirten Arzte ? gestorben ist.

d . wenn bei Neugeborenen eine Verheim¬
lichung der Geburt staitgefundcn bat.

e.  wenn Unmündige aus Mangel der nöthigen
Aufsicht um 's Leben gekommen sind,

t.  wenn dem Verstorbenen der nötbige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorentbalien ist , oder wenn ihm die
nötbiaen BedLrsn ' ffeentzogen worden sind.

g  alle plötzlichen Todesfälle , soweit sie nicht
an « der — dem bebandelnden Arzte be^
kannten — Krankheit ihre natürliche
Erklärung finden,

h . alle Falle , wo Personen todt ansgefunden
werden , ohne Unterschied , ob sie' bekannt
sind oder nicht,

1. alle Fälle , wo Jemand verunglückt ist,
k . erwiesene oder muthmaßliche Selbst'

tödtungen.
6 . Den Aerzten steht e» zn . lür die Besichtigung

der Leiche und Ansstellnng der Todes -Bescheiniaiing
nach Maßgabe der Preußischen Gebübren -Ver-
ordnung für Aerzte vom 15 . Mai 1896 zu liquidiren.

Aerztliche TodeSbcscheinigun «.

Die Leiche de . am . vorigen ^" ^ onat8 '

.Uhr . hierselbst im Alter

von . Jahr . Monat . Tag.

muthmaßlich *) an . verstorbenen ** )

ist von mir vorschriftsmäßig besichtigt und an
derselben die untrüglichsten Zeichen deS
wirklichen TadeS wahrgenommen worden.

Spuren , die den Verdacht eine « unnatürlichen
Todes begründen könnte » (ß 2 , Abi . 2 . der Polizei-
Verordnung vom 4 . September 1901 ) haben sich
nicht anfsinden lasten.

D . Verstorbene befand sich in der zum Tode

führenden Krankheit ^ .
in meiner Behandlung.

WieSbgven , . .....

Arzt.

* ) Bei sicherer Diagnose ist dar Wort „muth¬
maßlich " zu streichen.

**) Anzngeben sind : Vor - und Familien-
Name , Stand , Berns oder Gewerbe (bei Kindern
diese Angaben bezl. der Eltern ) . Bei außerehelich
aeborene » Kindern unter 5 Jahren ist dieser Um¬
stand besonder « zu erwähnen . *

Gebührenordnung nebst Tarif
für die durch da» städttsche Vermessung- .
Bürean au - znführend «« Bermessungs'

Arbeiten für Private.

Auf Grund des Communakabgabcn -Gesetze»
vom 14 - Juli 1893 und Beschlnffer der Stabt»
verordneten -Verfammlung vom 6. Dezember 1801
werden für die in dem untenfolgenden Tarif auf¬
geführten Vermessungs -Arbeiten die daselbst an¬
gesetzten Gebühren erhoben.

Die Gebühren sind^ an die Stadthaupllasie zu
zahlen.

8 8.
Den Abgabepffichtlgen stehen gegen die Heran¬

ziehung zn den Gebühren die in den ffff 89 und 70
des Communalabgaben -Gefetzes bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4.
Die Gebührenordnung tritt mit dem Tag»

ihrer Derkündigung in Kraft : mit dickem Tage
tritt der Gebührentarif vom 17. Juli 1896 außer
Geltung.

Gebübrentarif.
A.  bei geschloffener Bauweise.

1 . Für Absteckung der Baufluchtlinie rme»
GrundflÜcke « ( Baustelle ) und Angabe der Straßen-
böhe einschließlich einmaliaer Revision der Aus¬
führung nach den desfallsigen Angaben und der
Einhaltnng der Banflnchilinie . sowie Aussertigiing
der erforderlichen Prüfungsbescheinigung 8 8,4 der
Baupolizei -Berordnung vom 18 . Noveniber 1895:

a ) wenn da « Grundstück an einer Straße ge¬
legen , also nur eine Baufluchtlinie abzu-
stecken ist : 15 Mk .. , ,

b ) wenn da « Grundstück an mehreren Straßen
belegen ist , also mehrere Baufluchtlinien
abznstecken sind , für die erste Fluchtlinie der
Satz 1a und für jede weitere : 7 Mk .,

o) wenn die Absteckung gleichzeitig für mehrere
unmittelbar nebeneinander belegen «,demselben
Eigentbümer gehörende Grundstücke erfolat,
sür da ? erste Grundstück der Satz zu 1a
und für jede ? weitere : 7 Mk.

2 . Für die Nrülima der Einhaltnng der
stzlnchtlinie und Straßenböhen . wenn eine Ab¬
steckung nicht vorauSg -aangen ist:

a ) bei einer Fluchtlinie : 8 Mk .,
b ) für jede weitere Flilchtlinie : 5 Mk.
3 . Für die auf Antrqa wiederholter Absteckimg

ber Straßenböhen einschließlich der späteren ein»
maliaen Prüfung:

a ) bei einer Hausfront : 6 Mk .,
b ) bei mehreren , für die erste der Satz zu 3»

und lebe weitere : 4 Mk.
b.  in offener Bauweise.

4 . Für die Absteckung der Baufluchtlinie und
der Grenzabstände eine « Landhauses und Angabe
der Straßenhoben einschließlich einmaliger Prüfung
der Ansfübrung nach den derfallsigen Angaben,
und Ansstellnng der Prüfnngsbescheinignna : 18 Mk

5 . Für die Prnsnng eine« solchen , wenn eiw
Absteckung nicht voransgegangen ist : 12 Mk.

Aügemei « .
6 . Für die Absteckung einer Porgartenflncht,

welcher bereits die Baufluchtabsteckung vorau «-
g«gangen ist und eiwniger HLbenangaben der
Straße einschließlich Prüsungsbeschkiniauna : 6 Mk.

7 . Für jede auf Antrag wiederholte Prüfung
der Baufluchtlinie und Sttaßenhöhen : 7 Mk.

8 . Alle in vorstehenden Leistungen nickt ent¬
haltenen sonstigen geometrischen Arbeiten , soweit
deren Ausführung im städtischen Interesse liegt,
und ans Grund städtischen Material « ertolgen
kann , werden vergütet zu dem Satze von 2 Mk.
für sede volle oder angefangene Stzmde Büreau-
arbeit und van 3 Mk . sür sede volle oder an»
aefanaen « Stunde Feldarbeit einschließlich der
Mcßbilft.

Wiesbaden , den9. April 1902.
Der Magistrat , v . Jbell.
Genebmiat.

Wiesbaden , den 22. Mai 1902.
(L . S .) Der Bezirk, -Ausschuß . Lin,.

Vorstehende Gebührenordnung wird hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht und tritt nach

4 mit dem heutigen Tage in Kraft . *
Wiesbaden , den5. Jnni 1902.

Der Maaistrat.

Verdingung.
Die Herstellung einer 81 m langen Beton-

robr -Kanalstreek« de« Profils 60/40 cd in der
Bülowstraße , näckst dem Ziethenring , soll im
Wege der öffentlichen Aurschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare , Derdingnngsnnterlagen
und Ze :chnungen können während der VormittagS-
bienststunden im Rarbhanse , Zimmer No . 57 . ein¬
gesehen , die Nerdinguiigrunterlagen auch von dort
gegen Baarzahlung oder besteügeldfreie Einsendung
von 50 Pfg . bezogen werde ». Verschlossene und
mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote
ittd spätesten « dir

Mittwoch , den 20 . Nuanst 1vv2»
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . Nur die mit dem vorgeschrtebenen und
anSaefüllten Verdingungsformular eingereichten
Anaebote werden berücksichtigt . Zulchlagsfrist:
14 Tage . *

Wiesbaden , den5, August 1902.
Ltadtbauamt.

«bth . für « anaNsationSwefen.
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Bekanntmachung.
Nachdem das Statut der Wagner-Zwangs-

Innung »n Wiesbadeu für den Bezirk der Gemeinde
Wiesbaden und den Bezirk der Gemeinden des
Landkreise« Wiesbaden die Genehmigung des
Bezirksausschusses gefunden hat, werden diejenigen,
welche das Wagnergewerbe als stehendes Gewerbe
selbstständig betreiben, zu einer Versammlung be¬
rufen auf Sonntag , de« 31. August l. I . ,
Vormittags 11 Uhr, im Rathhause,
Zimmer No. 16.

Tagesordnung: Tonstituirung der Innung
und Wahl des JnuungSvorstandeS, sowie thunlichst
auch der Inhaber der übrigen JnnungSämtcr.
(88 35 und 86 der JnnungSstatntS.)

Pünktliches und vollzähliges Erscheinen darf
unter Hinweis auf die Strafbestimmungim
8 22«Absatz2 des Statuts erwartet werden. *

Wiesbaden, den 10. August 1902.
Der Magiftrats -Commiffar.

Bekanntmachung.
Dir List« der stimmberechtigte« Bürger

der Stadt Wiesbaden liegt in der Zeit vom
1b. bis 80. August er. im Rathhause, Zimmer
No. 6, während der gewöhnlichen Dienststunden
zur Einsicht offen. Während dieser Zeit kann jeder
Stinnnberrchngte gegen die Richtigkett der Liste bei
dem Magistrat Einspruch erbeben. *

Wiesbaden» den 12. August 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Beschluß.
von dem Feldwege zwischen der Einser- und

Philipp»bergcrstraße, No. 9180 des Lagerbuchs,
wird der auf dem Plane mit rother Farbe au¬
fgelegte Theil von A—B nach ordnungsmäßiger
!Durchführung der gemäß 8 57 des Zuständig-
keitSgesetzer vom1. August 1883 eingeleiteten Ver¬
fahrens hierdurch eingezogen. *

Wiesbaden , den8. August 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Taglöhner Georg BeiNer, geboren am

22. Juni 1849 zu Hechtshenn. und dessen Ehefrau,
Elisabeth, gcb. Breidenbach, gcb. 17.April 1866
zu Dombach, zuletzt Kleine Schwalbacherstraße4
wohnhaft, entziehen sich der Fürsorge für ihre
Kinder, so daß dieselben aus öffentlichen Mitteln
unterhalten werden müffen.

Wir bitten um Mittheilung der Aufenthalts¬
ortes der Eheleute Beikler. *

Wiesbaden, den 12. August 1902.
Der Magistrat. Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Die ledige Karoline Heckelmann, geboren

am 18. Juni 1869 zu Wiesbaden, zuletzt Wellritz¬
strabe8 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für
ihr Kind, so baß dasselbe aus öffentlichen Mitteln
unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mittheilung ihres Aufenthalts¬
orte». *

Wiesbaden, den 11. August 1902.
Der Magistrat. Armenverwaltung.

_ Pr . Scholz._
Staats - und Gemeinde -Abgaben.

An die Einzahlung der2. Rate Staats - und
Gemeinde-Abgaben wird hiermit nochmals er¬
innert mit dem Hiuzufüaen, daß vom 16. d. Mts.
«n da« Mahnverfahren beginnt. *

Wiesbaden, den 11. August 1902.
_ Städtische Steuerkaste.

Volksbad an der Kirchhofsgasse.
Der Zugang von der Kirchbofsgaffe ist wieder

geöffnet, der Zugang von der Schützenhofstraße
dagegen auf 10 Tage gesperrt . *

Wiesbaden, den 11. August 1902.
Stadtbauamt.

Biehhof -Bericht
für die Woche vom7. bis 18. Aug. 1902.

Vieh-
»attung

'Ochsen

Kühe .'

.Schweine
Kälber . 513
Hammel. 168
Ferkel. .

Wiesbaden, den

s i|
® Ji

Stück
151
280
769

Preise

per
50 kg

Schlacht¬
gewicht

1 kg
Schlacht-geivlcht

von—bis

JHk

Stück
18. Ang. 1902.

Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

§

L
8ä

Verkauf.
Gegenstand de« Verkaufs sind:

«) Die Schuppen- und Remisen- rc, Gebäude
auf dem jetzigen Adlerterrain und

b) die Gebäude Webergassc 58 (die mit a
bi» u bezeichneten Gebäude im auf
fliegenden Lagcplgn)

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver>
lauft werden.

Angebots-Formulare, Verdingungs-Unterlagen
und Lageplan können während der Vorniittags-
dienststunden auf dem Büreau für Gebäudeunter-
haltung, Friednchstraße 15. Zimmer No. 1, ein
gesehen, die Verdingungsunterlagen auch von dort
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreic Einsendung
don 25 Pf,, und »war bi« zum 23. August cr.,

!bezogen werden. Verschlossene und mit der Ans¬
chrift »,G. U. 1s Oeff." versehene Angebote
>nd spätestens bis

Montag , de« 28. August 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem vorgklchriebenci, und anl-

gesMen BcrdiflgunaSformalar cingereichten An¬
geboteŵ ben.bAcksickttigt,

^M^ gSsnssi4 Wochen,hbaden, den Ist Anglist 1902.
Stadibauamt , Abtbeilung für Hochbau,Büreau für Gebäudeunterbaltung.

Verdingung.
Die Ausführung der Schreiner-Arbeiten für

die Erweiterung der Leichenhalle auf dem alten
Friedhof an der Platterstraße Hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststuiiden auf dem Büreau für Gebäude-
unlerhaltung, Friedrichstrabe 15, Zimmer No. 1,
eingefehen, die Verdingungsunterlagen auch von
dortgegen Bezablung oder gestellgcldfreie Einsendung
von 25 Pf. und zwar bls zum 28. August cr.
bezogen werden.

Berfchloffene und mit der Aufschrift
„G . U. 13 Ceff." versehene Angebote sind
späteSstcns bis

Montag , den 25. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und aus-

gefüllten VerdingungSformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagrfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 12. August 1902.

Stadtbauamt, Abtbeilung für Hochbau,
Büreau für Gebäudeunterbaltung.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung eines circa

197 lfd. w langen Betonrohr -Canales (Profil
87'6/25 cm) im Kaiser-Friedrich-Ring(Südwestseite),
von der Niederwaldstraße bi« zur Schiersteincr-
straße, sollen im Wege der öffentlichen Aurschreibung
verdungen werden.

Zeichnungen können während der VormittagS-
Dienststunden im Rathhause, Zimmer No. 72, ein¬
gesehen, die VerdingungsunterlagenZimmer No.57
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreic Einsendung
von 50 Pf- bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den 26. Slugust 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter erfolgt.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und oii«-
gefüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZulchlagSfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden , den 12. August 1902.

Stadlbauamt,
Abtbeilung für CanalisationSwesen.

Bictualien-Lieferung.
Die Lieferung der Bictualien rc. für das Jahr

vom1. Oktober 1902 dis Ende September
1903 soll öffentlich vergeben werden.

Voraussichtlicher Bedarf:
25000 kg Kartoffeln. 850 kg Salz.

5 „ Pfeffer.
3 „ Kümmel.

10 „ Zimmet.
4 „ Muskat.

250 Ltr. Eisig.
25 „ Salatöl.

325 kg LimburgerKcife.
1250 Stuck Häringe.

100 kg Schmierseife.
50 „ Soda.

550 „ Erbsen.
650 „ Bohnen.
750 „ Linsen.
600 „ Reis.
250 „Suppennudelu
80 „ Brauumehl.

1160 „ Sauerkraut.
850 „ gebr. Kaffee.

1050 „ Zucker.
110 „ Kaffee-

Surrogat.
Angebote(in obiger Reihenfolge) sind unter

„Victualien-Liefcrung" bis zum 20. August
1902 einzureichen.

Produzenten können event. Angebote auf
Kartoffeln allein einreichen. F289

2. Abtbeilung 1. Nastauischen
Feldartillerie-Regiments No. 2? Oranienin Wiesbaden.

Am 1. Oktoberd.J . kann beim Unterzeichneten
Commando noch ein Zweijährig -Freiwilliger
(Schreiber) eingestellt werden. Bewerber wollen
sich umgehend mit Meldeschein, selbstgeschriebenem
Lebenslauf und etwaigen Zeugnissen schriftlich oder
persönlich melden. F299

König». Bezirks-Commando Höchst a/M.

Kirchliche Anzeigen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 17. August. (12. Sonnt, n. Trin.)

FrühgottcSdienst8'/, Uhr: Pfr. Bickel.
Hauptgotterdicnst10 Uhr: Pfr . Schüßler.
Christenlehre 27*Ubr: Pfr . Schüßler.
Abendgottesdienst5Ubr: Missionar Antenrieth.
Die Collectc ist für die Deutsche Evangelische

Scemannsmission bestimmt.
AmtSwoche: Pfr . Schüßler.

Bergkirche.
Sonntag, den 17. August. (12. Sonnt, n. Trin.)

Frübgottcsdienst87- Ubr: Pfr . Beesenmeyer.
Hauptgottesdienst10 Uhr: HülfSpr. Martin.
AmtSwoche. Taufen und Trauungen: Hülfspr.

Martin. Beerdigungen: Pfr . Beefenmeyer.
NB. Die Sonntagrtaufen, welche Samstags

anzmnelden sind, finden um 2'/, Uhr in der
Kirche statt.

Ringkirche.
Sonntag, den 17. August. (12. Sonnt, n. Trin.)

Die Kirche ist wegen Bauarbciten geschloffen.
Haiiptgottesdienst 10 Ubr im aroßen Vereins¬

saal, Platterstr. 2: Pfr . Risch. Nach der Predigt
Christenlehre.

Abendgottesdienst fällt ans.
Amtswoche. Taufe» und Tranunaen: Pfr.

Friedrich. Beerdigungen: HülsSpr. Schlaffer.
Kapelle des Paulincnstifts.

Sonntag, den 17. August, Vorm. 9 Uhr:
HauptgotteSdienst. Vorm. 107« Ubr: Kinder¬
gottesdienst. Nachmittags6 Ubr: Christenlehre.

Pfr. Christian.
Evangelisches BcreinShauö, Platterstraße 3.

Vorm. 10 Uhr: Gottesdienst der Ringkirchen¬
gemeinde.

Nach»!. 47« Uhr: Persamnilung für junge
Mädchen(SonntagS-Verein).

Abend« 87, Ubr: Versammlung für Jeder¬
mann(Bibelstunde).

Jede» Donnerstag, Abends 87»Uhr: Gemein-
schaftSstunde.

Ev. Männer- und Jünglingsverein.
Sonntag, Nachm. 8 Ubr: Freier Verkehr.
Montag, Abends 87- Uhr: Turnen.
Mittwoch, Abend« 9 Uhr: Bibclbcsprechstunde.

(Herr Missionar Antenrieth.)
Freitag, Abends 87- Uhr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstunde. .
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendverein.
Sonntag, Nachm. 3 Ubr: Spiele rc.
Montag, Abends 87, Ubr: Turnen.
Dienstag, Abends 87- Ubr: Bibelstundc.
Freitag, Abends 87- Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraße 54, Part.
Sonntag, Nachm. 3 Ubr: Gesellige Zusammcn-

knnft. 5 Uhr: Soldaten-Versammlung.
Montag, Abends9 Uhr: Männerchor.
Dienstag. Abend«87, Uhr: Bibelbesprechstnndc.
Mittwoch. Abends9 Uhr: Bibelbesprechstunde

der Jugend-Abth.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Posaunenchor.
Freitag. Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingaffe 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertag« von

2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Verein der Bcrgkirchcn-Gemeindc:

Nachm. 47-- 7 Uhr.
Versammlungen

im Gemcindesaal des PiarrhauseS, An der Ring-
kirche 3.

Der Sonntagsvcrein der Neukirchengemcinde
fällt bis zum 14. September aus.

Die ArbcilSstundcn des Nähvereins fallen bis
zum8. September au«.

Katholische Kirche.
18. Sonntag nach Pfingsten. —17. Ang. 1902.

Pfarrkirche zum hl. BvnifatinS.
Erste hl. Messe um 5.30, «weite6.30, dritte

(Militärgottesdienst) 8, vierte(Kindergotterdienst)
9, Hochamt 10, letzte bl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr sakraüientalische Andacht.
An den Wochentagen sind die hl. Messen5.80,

6.15, 6.45 u. 8.80 Ubr. 6.15 Uhr sind Schulmessen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
an der Bleichstraße, Dienstag und Freitag für die
am Bliicherplcitz und an der Rheinstraße, Mittwoch
ii. Samstag für die an der Luisenstraße, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Gelegenheit zur Beichte ist Donnerstag und
Samstag5—7 und nach8 Uhr, sowie Sonntag von
5.30 an. Samstag6 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,

zweite heil. Messe mit gemeinschaftlicher_heil.
Kommunion des Lehrlings-Vereins7.30, Kinder-
gotteSdienst(Amt)8.45, Hochamt mitPredigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr fakramentalische Andacht mit
Umgang(532).

An den Wochentagen sind die heil. Meffen
um 6.15 und 8.15 Ubr. 6.15 Ubr sind Schul-
mcsien, und zwar Dienstag und Freitag für
die Casiellstraße-Schule, Mittwoch und Samstag für
die Lehrstratze-, Stiftstraßeschule und die Institute.

Montag6 Uhr heil. Messe in der Schwestern-
haurkapclle, Platterstraße 68.

Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

Altkatholische Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 17. Aug., Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder: No. 124, 110, 8, 14.
Evangelisch-lutherischer Gottesdienst,

Adelbeidstraße 23.
Sonntag, den 17. Ang. (12.Sonnt, n. Trin.),

Vorm. 97, Uhr: Lesegottesdienst.
Pfr . Staudenmeyer.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbacherstraße 10. 2.Et. (Gewerbehalle).

Sonntaa. den 17. August, Vorm. 10 Uhr:
HauptgotteSdienst. Nachm. 4 Ubr: Predigt, wozu
Jedermann freund!, eingeladen ist.

Dienstag, den 19. August, Abends8 Uhr:
Gottesdienst und Predigt.
Kaptisten-Grmeinde, Oranienstr. 64, Hth. Pt.

Sonntag, den 17. August. Vorm. 7-10 Uhr:
Predigt. Vorm.11 Ubr: Kindergottesdienst. Nachm.
4 Uhr: HauptgotteSdienst. Prcdigtthema: Jenseits?

Mittwoch, Abds. 87«Uhr: Bet»it. Bibclstunde.
Donnerstag, Abends 87- Uhr: Uebung des

Gesangvereins.
Mrthodisten-Vrmeinde, Helenenstraßc 1,1.Et.

Sonntag, 17.Aug., Vorm. 7-10 Uhr: Predigt.
Vorm. 11 Uhr: SonntagSschule. Abends8 Uhr:
Predigt.

- Montag, Abends 87- Uhr: Singstunde.
Dienstag, Abends 87- Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, Abends 87- Ubr: Jngendbund.

PredigerI . Schmeißer.
Keilsarmee , Frankenstraße 18.

Jeden Abend 87- Ubr, Sonntag» auch Vorm.
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Küsst scher Gottesdienst.
Sonntag(8. Sonntag nach Pfiiigstcii), Dorm-

11 Ubr: Hl. Messe. Große Kapelle.
Montag, Abend« 7 Uhr: Abendgottesdienst.

Kl. Kapelle, Kapellenstr. 19.
Dienstag(V. Christi), Vorm. 11 Uhr: Heil

Messe. Große Kapelle.
Angllcan Clinrcl , oT 8t . Augu «iine of

Canlrrbnry.
Frankfurterstrasse 8.

Services.
Sundays: Holy Euch. 8: Mattins, Ohoral

Celebr. and Sermon, 11: Evensong and Litany,6,
Mondays: none.
Tues, Tburs, and Sats. Holy Euch., 8,

followed by Mattins.
Wad, and Eri. Mattins and Lit. 1 D. 80

Celebratlon, 11.
Erl. and Holy daysi Evensong, 6,

Ohaplain: Rev. E, J. Treble,
Kaiser-Fricdrich-Ring 36,

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft
Abfahrten von Biebrioh Morgens6.25 bis Co„-

lenz, 8, 9.26(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 ('Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- n. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.85 (Gütersohiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäokwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77« Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. M29

Niederländische Dampfschlff-Rhederei,
ßalonboote mit Sohlafkabinen.

Tägliche Touvfahrten
ab Mainz 6 TThr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,
in Köln 5 Ubr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiertagen 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Ubr 15 Min. am folg. Nachm.

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens (vom 1. Juni bis
incl. 15. Aug. 8 Uhr Morgens),

in Köln 4 Uhr am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg. Morgen,

in Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.

Tägliche Schnellfahrten vom 15. Mai bis 31. Au&
ab Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 „ Morgens.

Anschluss per Staatsbahn:
ab Frankfurt a/M. 8 Uhr 22 Min.

Anschluss per Strassenbabn:
ab Wiesbaden ("Bahnhöfe) 9 Uhr 21 Min. Morgr
„ Eltville 10 Uhr 30 Min. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Ulir 85 Min. Morgens,
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min. Nachm«

Sonn- u. Feiert . 4Uhr 30M. „
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiertagen 9 „ ,,
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
in Eltville 8 „ 06 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Schlangenbad 8 Uhr 15 Min. Abends,
in Biebrich 8 Uhr 40 Min. Abends.

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt und Wiesbaden 9 Uhr 11 Min.

Abfahrt per Strassenbahn:
nach Wiesbaden8 Uhr 45 Min. bezw. 8 Uhr 52 Mia

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
Fahrpreisermässigung für Schüler u. Vereine

Alles Nähere zu erfahren hei der Hauptagentui
in Biebrich a/Rh. Sohürmann & Co., sowie in
Wiesbaden hei Ludwig Engel, Reise-Bürean,
Wilhelmstrasse 46. F82?

Biebrich -Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmnnn.

Im Anschlus-e an die Wiesbadener Strassenbahn.
Günstige Gelegenheit nach Main*.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9®*

lOoo* noo 1200* ioo 200 300 400 500 ßoo 700g»o
900-f- (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrioh (ab Stadthalle): 8**
900* 1000 noo* 12.no 100 200 300 400 500 600 700
8°°t (an n. ah Kaiserstrasse-Centralbahnhof j»
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
+ An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September,
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften. F880
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- nnd
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyorkt
14./8. Sehnelipd. Columbia, 16./8. Postd. Blücher,
2378. Postd. Graf Waldersee, 2878. Sohnellpd.
Auguste Victoria, 3078. Postd. Pennsylvania,
479. Sehnelipd. Fürst Bismarck, 679. Postd.
Moltke, 11./9. Sehnelipd. Columbia, 13./9. Postd.
Patricia . Nach Boston: 13./8. Postd. Assyria,
2878. Postd. Arcadia. 1479. Postd. Armenia.
Naoh Baltimore: 8178. Postd. Brisgavia, 2079.
Postd. Athesia. Nach Philadelphia : 18./8. Postd.
Assyria, 2878. Postd. Arcadia, 1479. Postd.
Armenia. Nach Neworleans: 20./8. Postd. Fort,
15./9. Postd. Hoerde. Nach Montreal: 2178.
Postd. Westphalia, 679. Postd. Teutonia, 33./D.
Postd. Frisia . Nach Mexico: 1578. Postd.
Bhenania. 20.(9. Postd. Sardinia, Naoh Porto
Rioo u. Venezuela: 1578. Postd, Bhenania, 2478.
Postd. Troja, 2878. Postd. Canadia. Naoh Ost-
Asien: 1478. Postd. Saxonia, 19./8. Postd. Serbin,
29. 8. Postd, Marburg._F330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm BiokMi

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyerk-Dienst. D. „Southwark“

am 5. Aug. von Newyerk naoh Southampton »•
Antwerpen abgegangen. D. „Kroonland* affl
9. Aug. von Antwerpen nach Ncwyovk abge¬
gangen. D. „friesland “ am 9. Aug, von New-«
York naoh Antwerpen abgegangen, D, „Vader-
land“ am 11, Aug. in Newzork von Antwerpen
angekommen, D. „Zeeland“ am 12. Aug, in
Antwerpen von Newvork angekommen, — Ant¬
werpen-Philadelphia-Dienst. D, „SvyJtzerland'
am 5, August in Philadelphia von Antwerpen
angekommen, D, „Pennland “ am 6, Aug. Y*h
Antwerpen nach Philadelphia abgegangen,
„Nederlund“ am 7. August in Antwerpen von
Philadelphia angekommen.

jDrnd Bub« srla, »tt & » » »>>«, »er, 'ichcn tzip« uchdiuckeretI» iBU»»*»««,
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